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Info: Diese Abmeldung am besten  
beim jeweiligen Trainer abgeben,  
oder in den Briefkasten des Dojos  

Müllheim (Wilhelmstr. 19A) einwerfen. 

 

Tammazla Kampfkunstschule e.V. 
Wilhelmstraße 19A 

79379 Müllheim im Markgräflerland 

 

 

Abmeldung / Austritt 

Hiermit kündige ich meinen Vertrag mit der Tammazla Kampfkunstschule e.V. fristgerecht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. (Kündigungsfristen beachten!) 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

Vorname (First Name) 

  

Name (Last Name) 

  

Geburtsdatum (Birth date) 

  

Straße / Nr. (Address) 

  

PLZ (ZIP Code) 

  

Ort (City) 

  

Mobil (Mobile phone) 

  

Telefon (Telephone) 

  

E-Mail 

  

 

Lastschriftverfahren Ermächtigung zum 
nächstmöglichen Termin widerrufen: 

 31. März  (Frist: 03.03.) 
 30. Juni  (Frist: 02.06.) 
 30. September (Frist: 02.09.) 
 31. Dezember  (Frist: 03.12.) 

Datum: 

 

Unterschrift 

 

Hinweise: 

Die Kündigungsfristen sind zu beachten! Die Abmeldung muss 4 Wochen vor Quartalsende 
eingegangen sein. 

Austritt zum 31. März;  Abgabe bis 03. März 
Austritt zum 30. Juni;  Abgabe bis 02. Juni 
Austritt zum 30. September;  Abgabe bis 02. September 
Austritt zum 31. Dezember; Abgabe bis 03. Dezember 

Die Rückbuchung der Lastschrift für Beiträge ist nicht zulässig! Beiträge bitte nicht 
zurückbuchen! Bei fristgerechter Kündigung, werden ab Austrittdatum automatisch keine weiteren 
Beiträge eingezogen. Die austretenden Mitglieder müssen keine weiteren Schritte unternehmen. 
Sollten bei ungerechtfertigten, frühzeitigen Lastschriftrückgaben Gebühren anfallen, so haftet das 
austretende Mitglied. Die Gebühren sowie ausstehende Beiträge werden in Rechnung gestellt. 

Beitragsordnung der Tammazla Kampfkunstschule e.V. (Auszug) 

§ 6 Vereinsaustritt 

Ein Vereinsaustritt ist nur schriftlich (per Einschreiben oder persönlich übergeben) an den 1. Vorsitzenden des Vereins bis zum 
Quartalsende möglich. Siehe auch Angaben in der Satzung. 

Vereins-Satzung der Tammazla Kampfkunstschule e.V. (Auszug) 

§ 4 Mitglieder 

(9) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand als Übergabe / Einschreiben erklärt werden. Er ist nur unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Ende des Quartals möglich. 

Außerordentliche Austritte können im Ausnahmefall durch den 1. Vorsitzenden zugelassen werden.  


